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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  
  
  

1.1. Produktidentifikator   

Bezeichnung      Farbvertiefer  

1.2 Relevante ermittelte Verwendungszwecke des Stoffes oder Gemisches und Verwendungs-zwecke, von denen abgeraten 

wird: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar   

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Verwendung des Stoffes / des Gemisches Grundierung  

  

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt   

Firmenname      edelundstein GmbH  

Adresse       Einsteinstraße 12   

Standort und Land   33104 Paderborn 

DEUTSCHLAND   

Tel. +49 5254 9330731  

Fax + +49 5254 9330733  

  

E-Mail der sachkundigen Person,  info@edel-und-stein.com die 

für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist.  

  

1.4. Notrufnummer   

Für dringende Information wenden Sie sich an; Technische Informationen: Dr. Felix Ferlemann  +49 (0) 170 / 7362924  

Giftnotruf Berlin (24 Std.):                  

  

  

+49 (0) 30 19 240  

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren  
  

 

  

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs.   

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CPL)  

  

  

GHS02 Flamme  

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  

  

  

  

  

GHS08 Gesundheitsgefahr  

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  

  

  

  

  

GHS09 Umwelt  

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  

  

  

  

  

GHS07 Skin Irrt. 2 H315 Verursacht Hautreizungen. STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.  

H315 Verursacht Hautreizungen.  

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

  

  

  

2.2. Kennzeichnungselemente.  

Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.   
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Gefahrenpiktogramme Globally Harmonizes System, EU (GHS): GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signalwort: 

Gefahr, Achtung  

  

  

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:   

Orangenterpene 

Terpinolene  

alpha-Terpinen  

  

Gefahrenhinweise:  

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  

H315 Verursacht Hautreizungen.  

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H410 

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  

  

Sicherheitshinweise:  

P101       Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  

P102       Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  

P103       Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  

P301+P310     BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  

P321      Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).  

P331       KEIN Erbrechen herbeiführen.  

P303+P361+P353   BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort    

   ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  

P362+P364     Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  

P405       Unter Verschluss aufbewahren.  

P501       Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen  

      Vorschriften.  

2.3. Sonstige Gefahren.   

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

PBT: Nicht anwendbar vPvB: Nicht 

anwendbar  

  

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
  

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;  

Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317  

  

586-62-9 Terpinolene                        10-25%  

Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317  

  

99-86-5 alpha-Terpinen                       10-25%  

Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302  

  

3.2. Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.  

  

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen  
  
  

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  

Nach Einatmen:  

  

3.1. Gemische.   

Gefährliche Inhaltsstoffe  

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

ꞏGefährliche Inhaltsstoffe:  

   

138-86-3 Orangenterpene                   10-25%  
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Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.  

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.  

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.  

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.  

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Keine 

weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
  
  

5.1 Löschmittel  

Geeignete Löschmittel:  

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.  

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

Das kontaminierte Löschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.  

Wenn im Rahmen der Sicherheit möglich, die unbeschädigten Behälter aus der unmittelbaren Gefahrenzone entfernen.   

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG   

Normale Feuerbekämpfungskleidungstücke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerät mit offenem Kreislauf (EN  137)  

Feuerbekämpfungssatz (EN469), Feuerbekämpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).   

  
ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
  
  

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Staubbildung vermeiden, persönliche Schutzkleidung verwenden (s. Kap. 8), Augen- und Hautkontakt vermeiden. 6.2 

Umweltschutzmaßnahmen  

Eindringen in Erdreich, Gruben, Keller, Gewässer und Kanalisation verhindern.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes 

Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.  

6.4 Verweis auf andere Abschnitte  

Informationen zur sicheren Handhabung s. Abschn. 7.  

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung s. Abschn. 8. Informationen 

zur Entsorgung s. Abschn. 13.  

  

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung  
  
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Für 

gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  

Aerosolbildung vermeiden.  

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:  

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Lagerung:  

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.  

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.  

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.  

Lagerklasse:  

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündbare Flüssigkeiten  

7.3 Spezifische Endanwendungen   

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
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ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstungen  
  

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen  

• Waschgelegenheit im Arbeitsbereich  

• Augendusche oder Augenspülflasche bereitstellen  

8.1 Zu überwachende Parameter  

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:  

138-86-3 Orangenterpene  

MAK vgl.Abschn.IIb  

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.  

  

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition.  Allgemeine 

Schutz- und Hygienemaßnahmen   

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Am Arbeitsplatz nicht 

essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 

ausziehen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 

waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.   

  

HANDSCHUTZ   

Die Hände mit Arbeitshandschuhen der Kategorie II (siehe Richtlinie 89/688/EWG und Norm EN 374) aus PVC, 

Neoprene, Nitril oder gleichwertig schützen. Für eine definitive Materialauswahl für die Arbeitshandschuhe müssen 

folgende Aspekte einbezogen werden: Abnutzung, Reißbeständigkeit und Permeabilität. Bei selbstangefertigten  

Handschuhen muss die Widerstandsfähigkeit der Arbeitshandschuhe vor der Verwendung geprüft werden, da sie nicht 

vorhersehbar ist. Die Handschuhe haben eine bestimmte Verschleißzeit, die von der Exposition abhängig ist.   

  

  

AUGENSCHUTZ-/GESICHTSSCHUTZ  

Normalerweise kein persönlicher Augen-/Gesichtsschutz notwendig. Augen-/Gesichtsschutz erforderlich bei: Spritzer, 

Kontakt mit den Augen, Sprühverfahren. Eine Visierhaube oder ein Schutzvisier in Kombination mit einer hermetischen 

Schutzbrille tragen (siehe Norm EN 166).   

  

  

HAUTSCHUTZ   

Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie II tragen (siehe Richtlinie 89/686/EWG und Norm EN  344). 

Sich nach Ausziehen der Schutzkleidung mit Wasser und Seife waschen.   

  

ATEMSCHUTZ   

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Aerosol- oder 

Nebelbildung. hohen Konzentrationen Sprühverfahren.   

  

Geeignetes Atemschutzgerät  

Kombinationsfiltergerät (EN 14387) Halbmaske (DIN EN 140) ABEK-P1   

Bemerkung  

Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer verwenden. Die Tragezeitbegrenzungen nach 

GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.   

  

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften  
  
  

  

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Allgemeine Angaben: Aussehen:  

• Form:              Flüssig  

• Farbe:              Gemäß Produktbezeichnung Geruch:  

           charakteristisch  

Geruchsschwelle:           keine Daten vorhanden pH-Wert:  

           Nicht bestimmt.  

Zustandsänderung  

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:         Nicht bestimmt.  
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Siedebeginn und Siedebereich:        154-170 °C  

Flammpunkt:             24-36 °C  

Entzündbarkeit (fest, gasförmig):       Nicht anwendbar.  

Zündtemperatur:           220 °C  

Zersetzungstemperatur:         Nicht bestimmt.  

Selbstentzündungstemperatur:        Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  

Explosive Eigenschaften:         Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung  

              Explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.  

Explosionsgrenzen:  

Untere:              0,8 Vol %  

Obere:              6 Vol %  

  

  

Dampfdruck bei 20 °C:          5,4 hPa Dichte bei 20 

°C:           0,9 g/cm³  

Relative Dichte            Nicht bestimmt. Dampfdichte  

           Nicht bestimmt.  

Verdampfungsgeschwindigkeit        Nicht bestimmt.  

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit  

Wasser:             Nicht bzw. wenig mischbar.  

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:     Nicht bestimmt.  

Viskosität:  

Dynamisch:             Nicht bestimmt.  

Kinematisch bei 20 °C:          13 s (DIN 53211/4)  

VOC (EU)             390,7 g/l  

  

9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar  

  

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität  
  
  

  

10.1. Reaktivität  

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  

10.2. Chemische Stabilität  

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.  

10.4. Zu vermeidende Bedingungen  

Feuchtigkeit vermeiden  

10.5. Unverträgliche Materialien  

Zu vermeidende Stoffe: starke Basen, starke Säuren, unedle Metalle  

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.   

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben  
  
  

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen  

Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt. Primäre Reizwirkung: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.  

Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Sensibilisierung der Atemwege/Haut  

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) Keimzell-Mutagenität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition  
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Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Aspirationsgefahr  

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  

  

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben  
  
  

12.1 Toxizität   

Aquatische / Fischtoxizität:     Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar  

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar  

12.3 Bioakkumulationspotenzial:   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar  

12.4 Mobilität im Boden:    

Ökotoxische Wirkungen:  

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar  

Bemerkung: Sehr giftig für Fische.  

Weitere ökologische Hinweise:  

Allgemeine Hinweise:  

Wassergefährdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefährdend  

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen. 

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.  

In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton. sehr 

giftig für Wasserorganismen  

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  

PBT:    Nicht anwendbar. vPvB:    Nicht 

anwendbar.  

12.6 Andere schädliche Wirkungen   

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   

  

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung  
  
  

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung Empfehlung:  

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  

  

Europäischer Abfallkatalog:  

  08 01 11*   Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten  

  20 01 27*   Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten  

  

Ungereinigte Verpackungen:  

Empfehlung: Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.  

  

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport  
  
  

14.1. UN-Nummer:     ADR, IMDG, IATA UN1263 14.2. 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  

ADR         1263 FARBE, UMWELTGEFÄHRDEND  

IMDG        PAINT (DIPENTENE, TERPINOLENE, p-mentha-1,3-diene),  

        MARINE POLLUTANT  

IATA         PAINT  

  

14.3. Transportgefahrenklassen:   

ADR, IMDG  
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 Klasse     3 Entzündbare flüssige Stoffe  

Gefahrzettel   3  

  

     3 Entzündbare flüssige Stoffe  

   3  

14.4. Verpackungsgruppe:    

ADR, IMDG, IATA       III  

14.5 Umweltgefahren       Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe: Orangenterpene  

Marine pollutant:        Ja  

          Symbol (Fisch und Baum)  

Besondere Kennzeichnung (ADR):    Symbol (Fisch und Baum)  

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe  

Kemler-Zahl:         30  

EMS-Nummer:        F-E,S-E  

Stowage Category       A  

14.7 Massengutbeförderung gem. Anh. II des  

MARPOL-Übereinkommens u. gem. IBC-Code Nicht anwendbar  

  

Transport/weitere Angaben:   

  
ADR  

Begrenzte Menge (LQ)           5L  

Freigestellte Mengen (EQ) Code:        

              

              

E1  

Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml  

Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml  

Beförderungskategorie           3  

Tunnelbeschränkungscode         D/E  

IMDG  

Limited quantities (LQ)           5L  

Excepted quantities (EQ)          

              

              

Code: E1  

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml  

UN "Model Regulation":          

  

UN 1263 FARBE, 3, III, UMWELTGEFÄHRDEND  

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften  
  
  

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch  

Richtlinie 2012/18/EU  

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.  

Seveso-Kategorie  

E1 Gewässergefährdend  

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN  

Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t  

Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t  

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3 Nationale 

Vorschriften:  

Wassergefährdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefährdend.  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.  

  

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben  
  
  

IATA   
  
Klasse    
Gefahrzettel      
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Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften 

dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  

  

Relevante Sätze  

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  

H315 Verursacht Hautreizungen.  

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H411 

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Abkürzungen und Akronyme:  

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 

International Transport of  

Dangerous Goods by Rail)  

ICAO: International Civil Aviation Organisation  

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous  

Goods by Road)  

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  

IATA: International Air Transport Association  

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) PBT: 

Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very 

Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 3: 

Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3  

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4  

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2  

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1  

Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B  

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1  

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1  

Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1 Aquatic 

Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2  
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen  
Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 

Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 

verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich 

etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.   

  

 

  


